
Stand: 01.01.2025 

 

- Anlage -       

zum Antrag zur Teilnahme am                                                     

„Begleiteten Fahren ab 17 Jahren‘‘ 
                  

Antragsteller: Name, Vorname: 

geboren am: Geburtsort: 

 

Begleitperson: Name, Vorname, ggf. Geburtsname: 

geboren am: Geburtsort: 

Straße Hausnummer: Postleitzahl Wohnort: 

Festnetz- und Mobilfunk Nr. 

e-mail-Adresse: 

Führerschein* der Klasse: ausgestellt am: durch Behörde: 

*Kopie des Führerscheines, Vorder- u. Rückseite ist beigefügt (erforderlich, wenn vor dem 01.01.99 ausgestellt). 

 
Anforderungen an die begleitende Person nach § 48a Abs. 4 bis 6 FeV: 
 

(4) Die begleitende Person soll dem Fahrerlaubnisinhaber 
1.     vor Antritt einer Fahrt und 
2.     während des Führens des Fahrzeuges, soweit die Umstände der jeweiligen Fahrsituation es zulassen, 
ausschließlich als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, um ihm Sicherheit beim Führen des Kraftfahrzeuges zu vermitteln. Zur 
Erfüllung ihrer Aufgabe soll die begleitende Person Rat erteilen oder kurze Hinweise geben. 
 
(5) Die begleitende Person 

1. muss das 30. Lebensjahr vollendet haben, 
2. muss mindestens seit fünf Jahren Inhaber einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B oder einer entsprechenden deut-

schen, einer EU/EWR- oder schweizerischen Fahrerlaubnis sein; die Fahrerlaubnis ist durch einen gültigen Führerschein 
nachzuweisen, der während des Begleitens mitzuführen und zur Überwachung des Straßenverkehrs berechtigten Perso-
nen auf Verlangen auszuhändigen ist, 

3. darf zum Zeitpunkt der Erteilung der Prüfungsbescheinigung nach Absatz 3 im Verkehrszentralregister mit nicht mehr als 
1 Punkt belastet sein. 

Die Fahrerlaubnisbehörde hat bei Erteilung der Prüfungsbescheinigung nach Absatz 3 zu prüfen, ob diese Voraussetzungen vorlie-
gen; sie hat die Auskunft nach Nummer 3 beim Verkehrszentralregister einzuholen. 
 
(6) Die begleitende Person darf den Inhaber einer Prüfungsbescheinigung nach Absatz 3 nicht begleiten, wenn sie 

1. 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Kör-
per hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt, 

2. unter der Wirkung eines in der Anlage zu § 24a des Straßenverkehrsgesetzes genannten berauschenden Mittels steht. 
Eine Wirkung im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 liegt vor, wenn eine in der Anlage zu § 24a des Straßenverkehrsgesetzes genannte 
Substanz im Blut nachgewiesen wird. Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für 
einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt. 

 

Ich erkläre, 

• mein Einverständnis zu meiner Benennung als Begleitperson für den oben angegebenen Antrag-
steller zur Teilnahme am „Begleiteten Fahren ab 17 Jahren“  

• zur Einholung einer Auskunft aus dem Verkehrszentralregister 
 

• dass ich die Anforderungen des § 48a Abs. 4 bis 6 FeV sowie die Datenschutz zur Kenntnis ge-
nommen habe 
 

 
________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift der Begleitperson 



Erforderliche Unterlagen für Ihr Anliegen: 
 

• Die Ablichtung der Vorder- und Rückseite Ihres Führerscheins ist erforderlich, wenn 
das Dokument vor dem 01.01.1999 ausgestellt wurde. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Hinweise zum Datenschutz: 
 
Mit der Einwilligung zur Begleitperson erheben wir für Sie 
betreffende personenbezogene Daten, daher möchten wir 
Sie über einige Punkte informieren.  Die Daten werden 
durch den Landkreis Osnabrück erhoben. 
 
Sie können außerdem die Datenschutzbeauftragte des 
Landkreises Osnabrück per E-Mail unter daten-
schutz@landkreis-osnabrueck.de bzw. postalisch unter 
Landkreis Osnabrück, Datenschutzbeauftragte, Am 
Schölerberg 1, 49082 Osnabrück kontaktieren. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden für die folgenden 
Zwecke verarbeitet: 
 
1. Bearbeitung Ihres Antrags auf Erteilung einer Fahrerlaub-
nis 2. Speicherung in der Führerscheindatei von Itebo 
GmbH – Unternehmen zur automatisierten Datenverarbei-
tung von Behörden 3. Speicherung beim Kraftfahrt-Bundes-
amt (Zentrales Fahrerlaubnisregister (ZFER), Fahreig-
nungsregister (FAER)) 4. Einholung von Daten aus dem 
FAER, dem ZFER, dem europäischen Führerscheininfor-
mationssystem (RESPER) oder weiteren ausländischen 
Führerscheinregistern. 5. Anfragen bei Meldeämtern oder 
Ausländerbehörden 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Art 6 
Abs. 1e DS-GVO i.V.m. § 4 LDSG i.V.m. § 2 Abs. 6 Nr. 1 
StVG und § 6 Abs. 1 Nr. 1 h StVG. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden an die folgenden 
Empfänger weitergegeben: 
 
1. Itebo GmbH 2. Kraftfahrt-Bundesamt (ZFER, FAER) 3. 
Falls ein Auszug aus einem Führerscheinregister außerhalb 
Deutschlands für die Antragsbearbeitung erforderlich ist: 
Europäische Union als Betreiber des europäischen Führer-
scheininformationssystems (RESPER) und weitere Länder 
als Betreiber nationaler Führerscheinregister. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden sowohl bei der 
Itebo GmbH, als auch beim Kraftfahrt-Bundesamt dauerhaft 
gespeichert. Eine Löschung erfolgt automatisch nach den 
gesetzlichen Regelungen. 
 
Ihnen stehen folgende Rechte zu: 
 
1. Auskunftsrecht über die zu Ihrer Person gespeicher-

ten Daten und deren Verarbeitung (Artikel 15 DS-
GVO).

 
 
2. Recht auf Datenberichtigung, sofern Ihre Daten un-

richtig oder unvollständig sein sollten (Artikel 16 DS-
GVO). 

 
3. Recht auf Löschung der zu Ihrer Person gespeicher-

ten Daten, sofern eine der Voraussetzungen von Ar-
tikel 17 DS-GVO zutrifft. Das Recht zur Löschung per-
sonenbezogener Daten besteht ergänzend zu den in 
Artikel 17 Absatz 3 DSGVO genannten Ausnahmen 
nicht, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an 
die Stelle einer Löschung die Einschränkung der Ver-
arbeitung gemäß Artikel 18 DS-GVO. 

 
4. Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, so-

fern die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, die 
Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung von Ihren Rechtsansprüchen benötigt werden 
oder bei einem Widerspruch noch nicht feststeht, ob 
die Interessen des Landkreises gegenüber denen der 
betroffenen Person überwiegen (Artikel 18 Absatz 1 
lit. b, c und d DS-GVO).   Wird die Richtigkeit der per-
sonenbezogenen Daten bestritten, besteht das Recht   
auf Einschränkung der Verarbeitung für die Dauer der 
Richtigkeitsprüfung. 

 
5. Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbei-

tungen, sofern an der Verarbeitung kein zwingendes 
öffentliches Interesse besteht, das Ihre Interessen 
überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur Verarbei-
tung verpflichtet (Artikel 21 DS-GVO). 

 
Darüber hinaus können Sie sich an die Niedersächsische 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, Landesbeauftragte 
für den Datenschutz Niedersachsen in Hannover, wenden 
und dort ein Beschwerderecht geltend machen. 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist ge-
setzlich vorgeschrieben. Sie sind verpflichtet, die personen-
bezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung 
hat zur Folge, dass der Antrag auf Erteilung einer Fahrer-
laubnis nicht bearbeitet werden kann. 


